
 23.12.01 

P.S.: Änderungen gegenüber der Vorlage des Regierungsrats vom 24. Januar 2012 
sind randvermerkt und unterstrichen, Wegfallendes ist durchgestrichen. 

Verordnung 
über die Grundbuchgebühren 

 

Änderungsantrag des Regierungsrats vom 13. März 2012 

 

Art. 21 

Für die vor dem 1. Januar 2012 erfolgten Anmeldungen gilt die Verordnung 
über die Beurkundungs-, Grundbuch- und Schätzungsgebühren vom 
29. Februar 19801. 

Diese Verordnung wird auf alle Anmeldungen angewendet, die nach dem 
Zeitpunkt des Inkrafttretens erfolgt sind.  
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